
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Lgs.D. Nr. 196/2003): Rechtsinhaber der Daten ist der Schulsprengel Schlanders. Die übermittelten Daten werden von der Schulverwaltung, auch in elektronischer Form, für 
die Erfordernisse des D.L.H Nr. 2/2008 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 
können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragssteller/in erhält auf Anfrage gemäß Art. 7-10 des Legl.D. 
Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, 
verlangen. 
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A N S U C H E N  U M  B E N Ü T Z U N G  V O N  S C H U L R Ä U M E N  
 

 

Unterfertigte/r ersucht um Genehmigung, im Sinne des Landesgesetzes vom 07. Jänner 2008, Nr. 2, folgende Schulräume benutzen zu dürfen: 
 

Schule Raum Veranstaltung 
Leiter/Referent Anzahl 

Teilnehmer 
Datum 

Wochentag 
Uhrzeit 

Name Tel. von bis von bis 
           

           
 

STRUKTUREN DIE NICHT SPORTLICHEN TÄTIGKEITEN DIENEN: 
Unterfertigte/r erklärt, dass die von ihm/ihr vertretene Organisation eine der folgenden 
Tätigkeiten ausübt, für die bei der Ermächtigung zur Benutzung der schulischen 
Gebäude, Einrichtungen und Anlagen, die nicht sportlichen Tätigkeiten im Sinne des 
Artikels 9 des genannten D.LH. Nr. 2/2008 folgende Vorrangskriterien zu berücksichtigen 
sind: (Zutreffendes ankreuzen): 
 
a)     Vorbeugungs- und therapeutische Behandlungen für Menschen mit Beeinträchtigung  

sowie Maßnahmen für ihre soziale Eingliederung, 
b)     Tätigkeiten und Programme für Jugendliche, die von Vereinen ohne Gewinnabsicht laut 

Landesgesetz vom 1. Juni 1983, Nr. 13, in geltender   Fassung, durchgeführt werden, 
c)     Kurse zur Förderung der Zweisprachigkeit laut Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 18, in 

geltender Fassung,  
d)     Weiterbildungsinitiativen laut Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender 

Fassung, 
e)     Von öffentlichen Körperschaften oder von verschiedenen Organisationen durchgeführte 

Tätigkeiten wie künstlerische, kulturelle, soziale, Sprach-, und Bildungsveranstaltungen, 
f)     von öffentlichen Körperschaften oder von Universitäten durchgeführte Tätigkeiten, 
g)     Tätigkeiten und Veranstaltungen mit Gewinnabsicht. 

 

STRUKTUREN DIE SPORTLICHEN TÄTIGKEITEN DIENEN –TURNHALLEN UND SPORTANLAGEN-: 
Unterfertigte/r erklärt, dass die von ihm/ihr vertretene Organisation eine der folgenden 
Tätigkeiten ausübt, für die bei der Ermächtigung zur Benutzung der Turnhalle oder der 
Sportanlage im Sinne des Artikels 10 des genannten D.LH. Nr. 2/2008 folgende 
Vorrangskriterien zu berücksichtigen sind: (Zutreffendes ankreuzen): 
 
a)     Vorbeugungs- und therapeutische Behandlungen für Menschen mit Beeinträchtigung sowie 

Maßnahmen für ihre soziale Eingliederung, 
b)     Tätigkeiten von Amateursportvereinen, die einem Fachsportverband oder einem Dachverband 

angegliedert sind, wobei die Jugendsporttätigkeiten Vorrang haben: 
    Jugendsporttätigkeit                      Erwachsenensporttätigkeit                     Sonstige Veranstaltungen 

c)     Aus- und Weiterbildungstätigkeiten im Sportbereich sowie Sportveranstaltungen, die von den 
Dachverbänden oder vom Landeskomitee der Fachsportverbände durchgeführt werden, (Vorrang 
gemäß Art. 10, Abs.2 D.LH. Nr. 2/2008) 

d)     Von öffentlichen Körperschaften und von Universitäten durchgeführte Tätigkeiten, 
e)     Freizeit-Sporttätigkeiten, 
f)     Vereinstätigkeiten außerhalb des Sportbereiches, 
g)     Tätigkeiten mit Gewinnabsicht 

Der/die Unterfertigte erklärt,  
dass sich die von ihm vertretene Organisation hinsichtlich der 
Befreiung von der Rückvergütung der Spesen in folgender Situation 
befindet: 

    Tätigkeit ohne Gewinnabsicht; 
    Tätigkeit mit Gewinnabsicht; 
    im  Vereinsalbum der Marktgemeinde Schlanders eingetragen; 
    im „O.N.L.U.S.“ – Verzeichnis eingetragen; (von Stempelgebühr befreit) 
    im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragen; (von Stempelgebühr befreit) 

 
Anlage: Benutzerordnung 
 
Ich bin mir der strafrechtlichen Folgen im Falle falscher Angaben bewusst: Datum: _________________________ Stempel und Unterschrift: _________________________________________________ 

Antragsteller/ges. Vertreter: 

Anschrift: 

Tel./Fax/E-Mail: 

 

Stempelmarke 16,00 € 
Davon befreit sind 
Organisationen, welche im 
ONLUS-Verzeichnis, oder im 
Landesverzeichnis der 
ehrenamtlich tätigen 
Organisationen eingetragen 
sind. 


